
 

 

Gabelstapler-Aus  
und Weiterbildung 

 

 

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften  
besagen das Mitarbeiter zum Führen eines  
Gabelstaplers einen Befähigungsnachweis benötigen. 
Wir vermitteln in einem 2 – 4-tägigen Lehrgang  
(je nach Anzahl & Kenntnisstand) die theoretische  
Grundlagen und den praktischen Umgang mit  
Gabelstaplern entsprechend der  
berufs- genossenschaftlichen Vorgaben.  

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV D27 §7 "Flurförderfahrzeuge" darf 
ein Unternehmer Gabelstapler Fahrer nur dann einsetzen, wenn diese gemäß BGG 925 
theoretisch, praktisch und betrieblich ausgebildet sind.  
Wir empfehlen zusätzlich eine arbeitsmedizinische Untersuchung des Gabelstapler Fahrers 
gemäß BG-Grundsatz G 25. 
 
Die theoretische Ausbildung kann in den Räumen der Fahrschule, die praktische Ausbildung 
erfolgt im Betrieb des Arbeitnehmers. Es wird auf den für den Betrieb spezifisch Fahrzeugen 
geschult und geprüft. 
 
Die Lehrgänge schließen mit einer theoretischen und praktischen Prüfung 
ab. Die Teilnehmer erhalten einen Fahrausweis. 

Wir hoffen Ihr Interresse geweckt zu haben, wenn ja, dann würden wir uns gern ein Bild über 

Ihren Betrieb, Ihre Stapler und Ihren Ansprüche machen damit wir Ihnen eine auf Ihren 

Betrieb Qualitativ hochwertige Fahrerschulung Garantieren. 

 

 

Wir Danken im voraus für Ihr Interesse 

Ihr Team der 

Fahrschule Holst 

 

 

 


